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RS OGH 1978/6/29 7Ob36/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1978

Norm

VersVG §71

Rechtssatz

Hat der Versicherer Kenntnis von der Veräußerung nach Eintritt des Versicherungsfalles erlangt, hat dies auf die

eingetretene Leistungsfreiheit keinen Einfluß mehr.

Entscheidungstexte

7 Ob 36/78
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